
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19247
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Einrichtung von Parkzonen für E-Scooter innerhalb der Okerumflut
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
26.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis) 06.09.2022 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (zur Kenntnis)13.09.2022 Ö

Sachverhalt:

E-Scooter dürfen gemäß Straßenverkehrsordnung stationslos im Straßenraum abgestellt 
werden. Dies führt zum Teil zu unsachgemäßem Abstellen und Behinderungen anderer 
Verkehrsteilnehmer. Das im Dezember 2021 initiierte Pilotprojekt einer festen, markierten 
Abstellfläche am Hauptbahnhof Braunschweig zeigt, dass ein stationsbasiertes System zu 
einer Verbesserung des Abstellens von E-Scootern beiträgt und Behinderungen reduziert. 

Die höchste Dichte und Nutzungsrate von E-Scootern liegt im Innenstadtbereich. Zur 
Reduzierung von Behinderungen durch falsch abgestellte Miet-E-Scooter wird in Absprache 
mit den in Braunschweig vertretenen Anbietern ein stationsbasiertes System innerhalb der 
Okerumflut eingeführt. Die Ankündigung erfolgte mit der DS 22-19027-01.

Mit der Einführung des stationsbasierten E-Scootersharings ist das Entleihen und Abstellen 
von Fahrzeugen innerhalb der Okerumflut nur an vorgegebenen Parkzonen möglich. Hierfür 
werden 27 Standorte eingerichtet, welche auf insgesamt ca. 480 Fahrzeuge ausgelegt sind. 
Die Standorte befinden sich sowohl auf Stellplätzen des KFZ-Verkehrs als auch teils auf 
Flächen des Fußverkehrs - auf letzteren so, dass sie außerhalb der Fußgängerrouten liegen. 
Hierbei wurden Aspekte der Stadtgestaltung und der Barrierefreiheit berücksichtigt, zudem 
wurden Belange des Fuß- und Radverkehrs beachtet. Die Standorte befinden sich in der 
Nähe zu Haltestellen des ÖPNV, um eine Integration in Wegeketten zu ermöglichen. 
Außerhalb der Okerumflut bleibt das stationslose Modell bestehen.

Die Kennzeichnung der Parkzonen bzw. konkreten Standorte erfolgt in den Applikationen 
(Apps) der Anbieter, so dass dem E-Scooter-Nutzenden signalisiert wird, wo das Fahrzeug 
abgestellt werden darf. Das damit in Zusammenhang stehende Geofencing erlaubt dem 
Anbieter die Einhaltung der Parkzonen zu kontrollieren. Durch die Beschilderung und 
Markierung werden die Parkzonen für E-Scooter im Straßenraum erkennbar sein. Die Lage 
der Parkzonen und deren Bedeutung wird auf den städtischen Internetseiten dargestellt. Die 
Einrichtung der Standorte erfolgt noch in diesem Jahr. Nach der Einführung des 
stationsbasierten Systems innerhalb der Okerumflut ist mit einer Eingewöhnungszeit der 
Nutzenden zu rechnen.

Leuer

Anlage/n:
Übersichtskarte der Standorte (E-Scooter Parkzonen)
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19551
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Ergebnisse der Spielraumanalyse für den Stadtbezirk 130 - Mitte
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
06.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis) 06.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Ende des Jahres 2019 wurde eine Spielraumanalyse für die städtischen Spielplätze durchge-
führt. Die Einzelauswertung der Ergebnisse für den Stadtbezirk Mitte liegt nun vor. 
Versorgung mit Spiel- und Bewegungsflächen

Hinsichtlich der Versorgungsgrade wurden sämtliche Spiel-, Bolz- und Jugendplätze betrach-
tet. Für die Bewertung wurden die Empfehlungen der DIN 18034 zu Versorgungsradien zu-
grunde gelegt. Diese sehen für Kinder unter 6 Jahre einen Einzugsradius von 175 m, für 
Kinder von 6 bis 12 Jahre von 350 m und für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre einen Ein-
zugsradius von 750 m vor.

Nach den Empfehlungen der DIN 18034 ist der Stadtbezirk Mitte mit Spielmöglichkeiten un-
terversorgt. Diese Unterversorgung ist insbesondere auf einen hohen Flächendruck durch 
Nutzungskonkurrenzen im hochverdichteten Bereich zurückzuführen. Nicht berücksichtigt 
blieben bei der Erfassung jedoch Spiel- und Bewegungsangebote wie die Spielfährte in der 
Braunschweiger Innenstadt sowie die Disc-Golf-Anlage im Bürgerpark.

Qualitative Analyse des Spielangebotes
Für die untersuchten Spielplätze wurde eine qualitative Erfassung vorhandener Spielgeräte 
und Ausstattungsgegenstände durchgeführt. Diese wurden nach den Kriterien der DIN 
18034 für die Gewährleistung eines vielfältigen Spielangebotes bewertet. 
Als Ergebnis der Spielplatzanalyse wurde deutlich, dass die Mehrheit der Spielplätze im 
Stadtbezirk Mitte eine relativ gute Spielqualität besitzt. So werden für 15 % der Spielplätze 
Erhaltungsmaßnahmen und für 85 % Teilsanierungen empfohlen. Keiner der Spielplätze 
wurde für eine weitgreifenden Überplanung vorgesehen. Die Maßnahmen für Teilsanierun-
gen betreffen insbesondere die Vielfalt der Ausstattung. Dies gilt sowohl für zeitgemäße und 
nutzerangepasste Spielgeräte als auch für Ausstattungselemente wie z. B. Sitzgelegenheiten 
und Fahrradständer. Hier sollte der Fokus zukünftig stärker auf der Verbesserung der Spiel- 
und Aufenthaltsqualität - besonders unter Beachtung inklusiver Gesichtspunkte - liegen. 
Planziele und grundsätzliche Handlungsempfehlungen
Für die untersuchten Spielplätze im Stadtbezirk Mitte liegen Steckbriefe mit den Auswer-
tungsergebnissen zum Zustand, Ausstattung mit Spiel- und Bewegungsangeboten sowie mit 
Aufenthaltsbereichen und Planziele entsprechend ihrer Bedeutung für die beiden Stadtteile 
vor (siehe Anlage).
Priorisierung
Eine Priorisierung gibt Hinweise, welchen Spielplätzen ein besonderes Augenmerk gelten 
sollte. Hierbei spielen insbesondere die Wiederherstellung der Bespielbarkeit unter Berück-
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sichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung sowie die Stärkung eines Spielplatzes 
als Mittelpunktplatz mit hoher Bedeutung für den gesamten Stadtbezirk, aber auch mit ge-
samtstädtischer Bedeutung eine Rolle. Als Spiel- und Bewegungsräume mit dringendem 
Handlungsbedarf (Priorität 1) wurden folgende Spielplätze benannt:

- Spiel- und Jugendplatz Viewegs Garten: Entwicklung als Mittelpunktplatz (eine ent-
sprechende Sanierung findet aktuell statt), 

- Spiel- und Jugendplatz Borsigstraße: Entwicklung zum Mittelpunktplatz (Teilsanie-
rung).

Spielfährte in der Innenstadt

Das Konzept der Spielfährte in der Innenstadt, die mit kleinräumlichen Einzelgeräten in der 
Fußgängerzone zum Spielen und Bewegung einlädt und durch Pflasterintarsien in Form der 
Till-Eulenspiegel-Narrenkappe kenntlich gemacht ist, wird generell als positives Angebot be-
wertet. Von den ursprünglich acht festgelegten Standorten waren bei Bestandserfassung 
2019 jedoch lediglich vier Standorte mit Spielgeräten bestückt. Gründe hierfür sind u. a. 
Vandalismusschäden und Entfernung aufgrund von Veranstaltungen an den Standorten. Es 
wird angeregt, die Spielfährte wieder neu zu beleben und zu erweitern.

Loose

Anlage/n:
Präsentation der untersuchten Spielplätze im Stadtbezirk Mitte
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Ergebnisse der Spielraumanalyse 

für den Stadtbezirk 130 – Mitte

Braunschweig, Juli 2022
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Ziele der Spielplatz- und 
Bewegungsraumkonzeptionen

 Sicherung und Entwicklung von kind- und 
jugendgerechten Spiel-, Bewegungs- und 
Begegnungsräumen

 Planungsgrundlage für qualitative 
Verbesserung der Spielräume

 Erkenntnisse über Flächenversorgung

 Erkenntnisse über Handlungsbedarfe und 
Prioritäten
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Erstellung der Spielplatz- und 
Bewegungsraumanalyse

 beauftragtes Planungsbüro: STADTKINDER, Dortmund

 Ausführungszeitraum: Juli – Dezember 2019

 Leistungsumfang:

 Qualitative Bestandserfassung sowie Bewertung von 

Spielraumqualitäten von Spielplätzen, Spiel- und Bolzplätzen sowie 

Spiel- und Jugendplätzen

 Ermittlung der quantitativen Flächenversorgung mit Spiel- und 

Bewegungsräumen
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Spielflächen in Braunschweig und dem 
Stadtbezirk Mitte

Stadt Braunschweig Stadtbezirk Mitte

Kategorie
Anzahl 
2019

Gesamtspiel-
fläche 2019

Spiel-
fläche 

pro EW

Anzahl 
2019

Gesamtspiel-
fläche 2019

Spiel-
fläche 

pro EW

Spielplätze 182 279.856 m² 11 14.037 m²

Bolzplätze 28 87.988 m² 1 1.960 m²

Jugendplätze 35 91.211 m² 0 0 m²

Spiel- und Bolzplätze 27 129.249 m² 0 0 m²

Spiel- und Jugendplätze 29 122.037 m² 3 4.360 m²

Summe 301 710.341 m² 2,8 m² 15 20.357 m² 0,7 m²

Flächenbedarf nach DIN 18034: ca. 61.780 m² (= 2,25 m²/EW)

→ Unterversorgung im Stadtbezirk

→ ohne Berücksichtigung zusätzlicher Spielangebote wie Spielfährte, Disc-Golf-Anlage 

im Bürgerpark
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Innenstadt

Planungsziele:

bis 6 

Jahre

6 - 12 

Jahre

ab 12 

Jahre

Anteil der Altersgruppe 

(im Verhältnis zum städt. 

Durchschnitt)
- - -

Versorgung mit 

Spielflächen - - -

Ergänzung des 
Spielangebots

Mittelpunktplatz

• Inselwall/Löbbeckes 

Insel

Qualitäts-
verbesserung

• Theaterpark

• Museumspark
• Hohetorwall
• Neue Knochen-

hauerstr./ Stichstr.

Erhalt der Qualität

• Gieselerwall

TOP 6.2.2
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Innenstadt:

Spielplatz Theaterpark

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Aufenthaltsqualität

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

0-12 Jahre

Sichtbezug zum Staatstheater

Zeitgemäße Ausstattung, gute 
Spielraumqualitäten

Qualifizierung des 
Spielangebotes sowie der 
Aufenthaltsqualität

3. Priorität
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Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Aufenthaltsqualität

Abgrenzung zur Straße

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

Innenstadt:

Spielplatz 
Museumspark

0-6 Jahre

Lagequalität

Zeitgemäße Ausstattung, zu 
verbessernde 
Spielraumqualitäten

Qualifizierung des 
Spielangebotes, Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität

3. Priorität

TOP 6.2.2
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Innenstadt:

Spielplatz Inselwall 11/ 
Löbbeckes Insel

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Aufenthaltsqualität

Pflanzen als Spielelement

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

0-12 Jahre

Thema Schwanenteich

Zeitgemäße Ausstattung, gute 
Spielraumqualitäten

Entwicklung zum 
Mittelpunktspielplatz

2. Priorität
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Innenstadt:

Spielplatz Hohetorwall

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Aufenthaltsqualität

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

0-12 Jahre

Idyllische Lage im Park

gute Ausstattung, gute 
Spielraumqualitäten

Qualifizierung des 
Spielangebotes, Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität

2. Priorität

- Überplanung 2023/24 vorgesehen -
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Innenstadt:

Spielplatz Gieselerwall

Einsehbarkeit

Abgrenzung zur Straße

Rückzugsraumqualität

Aufenthaltsqualität

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

0-12 Jahre

Hohe Lärmimmission

zeitgemäße Ausstattung, zu 
verbessernde 
Spielraumqualitäten

Erhalt der Qualität

3. Priorität
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Innenstadt:

Neue Knochenhauerstraße/ 
Stichstraße

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Aufenthaltsqualität

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Abwechslungsreiche Topografie

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Wiedererkennungswert

0-12 Jahre

Spielhügel

Zeitgemäße Ausstattung, gute 
Spielraumqualitäten

Qualifizierung des 
Spielangebotes, Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität

3. Priorität
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Viewegs Garten-Bebelhof

Planungsziele:

bis 6 

Jahre

6 - 12 

Jahre

ab 12 

Jahre

Anteil der Altersgruppe 

(im Verhältnis zum städt. 

Durchschnitt)
+ - +

Versorgung mit 

Spielflächen - - -

Ergänzung des 
Spielangebots

Mittelpunktplatz

• Bürgerpark 

(gesamtstädtisch)
• Viewegs Garten
• Borsigstraße

Qualitäts-
verbesserung

• Friedrichstraße

• Schefflerstraße
• Rohrwiesensteg/ 

Rote Wiese

Erhalt der Qualität

• Georg-Wolters-

Straße/ Autorstraße

TOP 6.2.2
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Viewegsgarten-Bebelhof:

Spielplatz Friedrichstraße

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Abwechslungsreiche Topografie

Aufenthaltsqualität

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Wiedererkennungswert

0-6 Jahre

Westentaschenspielplatz

Zu verbessernde Ausstattung, 
zu verbessernde 
Spielraumqualitäten

Qualifizierung des 
Spielangebotes, Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität

3. Priorität
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Viewegsgarten-Bebelhof:

Spielplatz Georg-Wolters-
Straße/ Autorstraße

Abgrenzung zur Straße

Rückzugsraumqualität

Pflanzen als Spielelement

Einsehbarkeit

Aufenthaltsqualität

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

0-18 Jahre

Bolzkäfig, Pergola

Zeitgemäße Ausstattung, zu 
verbessernde 
Spielraumqualitäten

Erhalt der Qualität

3. Priorität
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Viewegsgarten-
Bebelhof:

Spielplatz Bürgerpark

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Aufenthaltsqualität

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Rückzugsraumqualität

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

0-12 Jahre

Ruhige Lage im Park, 
gesamtstädtische Bedeutung

gute Ausstattung, gute 
Spielraumqualitäten

Entwicklung als Spielplatz mit 
gesamtstädtischer Bedeutung

2. Priorität
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Viewegsgarten-Bebelhof:

Spiel- und Jugendplatz 
Viewegs Garten

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Abwechslungsreiche Topografie

Aufenthaltsqualität

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Wiedererkennungswert

0-12 Jahre

Randlage im Park, aktuell 
Umgestaltung

gute Ausstattung, zu 
verbessernde 
Spielraumqualitäten

Entwicklung als 
Mittelpunktplatz

1. Priorität

- derzeitige Überplanung -
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Viewegsgarten-Bebelhof:

Spielplatz Schefflerstraße

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Aufenthaltsqualität

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Abwechslungsreiche Topografie

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Wiedererkennungswert

0-12 Jahre

Seilbahn, Spielhügel

zeitgemäße Ausstattung, gute 
Spielraumqualitäten

Qualifizierung des 
Spielangebotes, Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität

2. Priorität

- 2020 Spielplatzerneuerung -

TOP 6.2.2

21 von 174 in Zusammenstellung



Viewegsgarten-Bebelhof:

Spiel- und Jugendplatz 
Borsigstraße

Abgrenzung zur Straße

Rückzugsraumqualität

Aufenthaltsqualität

Einsehbarkeit

Pflanzen als Spielelement

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

6-18 Jahre

Lage am ehemaligen 
Südbahnhof

gute Ausstattung, zu 
verbessernde 
Spielraumqualitäten

Entwicklung als 
Mittelpunktplatz

1. Priorität
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Viewegsgarten-Bebelhof:

Spiel- und Jugendplatz 
Rohrwiesensteg/ Rote Wiese

Abgrenzung zur Straße

Einsehbarkeit

Rückzugsraumqualität

Pflanzen als Spielelement

Aufenthaltsqualität

Zusammenhängende Spielabläufe

Gestaltbarkeit

Spiel mit Wasser

Integrative Gestaltung

Förderung generations-

übergreifender Kontakte

Abwechslungsreiche Topografie

Wiedererkennungswert

0-12Jahre

Hohe Lärmimmission

Zeitgemäße Ausstattung, gute 
Spielraumqualitäten

Qualifizierung des 
Spielangebotes, Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität

2. Priorität
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Maßnahmenempfehlungen zur Qualitätsverbesserung 
auf Spielplätzen im Stadtbezirk 130 - Mitte

Neuplanung:

 umfangreiche Maßnahmen mit 
konzeptioneller Neugestaltung, z.B. 
Themenspielplatz, Schwerpunktsetzung 

 möglichst mit Kinder- und/oder 
Jugendbeteiligung

Teilsanierung:

 Maßnahmen zur Verbesserung der Spiel-
und Aufenthaltsqualität

 Ergänzung von Spielgeräten für 
bestimmte Altersklassen und 
Bewegungsarten

Erhaltungsmaßnahmen:

 Maßnahmen zum Erhalt der Spiel- und 
Aufenthaltsqualität

 Ersatz abgängiger Spielgeräte

Neuplanung
0%

Teilsanierung
85%

Erhaltungsmaßnahmen
15%
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Priorisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen auf 
den Spielplätzen im Stadtbezirk 130 - Mitte

Priorität 1:

 Zeitraum für Maßnahmenumsetzung: 
kurz- bis mittelfristig

Priorität 2:

 Zeitraum für Maßnahmenumsetzung: 
mittel- bis langfristig

Priorität 3:

 Zeitraum für Maßnahmenumsetzung:      
langfristig

1. Priorität
15%

2. Priorität
39%

3. Priorität
46%
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Stadt Braunschweig

Fachbereich Stadtgrün und Sport

Auguststraße 9-11

38100 Braunschweig
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19198
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Rahmenplanung Fördergebiet Bahnstadt - "Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung"
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
26.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 06.09.2022 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 06.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

 Der Rahmenplanung zum Fördergebiet Bahnstadt –“Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung“ inklusive näherem Verflechtungsraum (300 ha) – entsprechend der Anlagen 1 – 
6 wird als Orientierungsrahmen zugestimmt. Die Finanzierung der Maßnahmen im 
Fördergebiet erfolgt unter Berücksichtigung der Beschlüsse des integrierten 
Entwicklungskonzeptes (IEK). Zur Finanzierung der darüberhinausgehenden Maßnahmen 
wird auf Basis der aktuellen Haushaltslage ein gesonderter Beschluss herbeigeführt.

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 NKomVG, wonach 
ausschließlich der Rat über grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune entscheidet.

Sachverhalt:

Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) 2030 aus dem Jahre 2018 
sind die „Bahnstadt und das urbane Entrée am Hauptbahnhof“ als Rahmenprojekt R.03 
beschlossen worden. Das von Brachflächen und aufgelassenen Bahnanlagen geprägte Areal 
der Bahnstadt zeigt erhebliche Entwicklungsdefizite, mit der Nähe zum Hauptbahnhof und 
zur Innenstadt aber auch besondere städtebauliche Entwicklungspotenziale, die unter 
anderem im Sinne des ISEK –Leitziels „Die Stadt kompakt weiterbauen“ entfaltet werden 
sollen.

Die Bahnstadt ist in ihrer Dimension und besonderen Lagegunst am Hauptbahnhof 
prädestiniert, zukunftsorientierte Lösungen hinsichtlich Mobilität, klimagerechter Bauweise, 
neuer Wohn- und Arbeitsformen in Verbindung mit sozialen und integrativen Elementen wie 
auch für urbane Produktion aufzuzeigen. Es sollen Quartiere entstehen, die diese 
Anforderungen einlösen und die Stadt Braunschweig an überregionaler Strahlkraft gewinnen 
lassen. Die vielschichtigen Ziele werden in einer Rahmenplanung räumlich verortet und in 
städtebauliche Skizzen übersetzt. 

Die Rahmenplanung hat als informelles Planwerk die Aufgabe, im Vorfeld der 
rechtsverbindlichen Planung durch kooperative Prozesse mögliche Konflikte aufzulösen oder 
auszugleichen. Weiterhin dient die Rahmenplanung Bahnstadt als Entscheidungshilfe für 
städtische Gremien und Fachbereiche bei der Beurteilung, Förderung und Genehmigung 
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städtebaulicher Planungen und Maßnahmen sowie der Information für Träger öffentlicher 
Belange und Investoren über die Absichten und Zielsetzungen der Stadt Braunschweig.

Begleitet wurde die Rahmenplanung von einer weit gefächerten Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Die Anregungen der verschiedenen Beteiligungsformate wurden in einen Masterplan zur 
Bahnstadt vom Büro Brederlau + Holik überführt und durch weitere Fachplanungsleitbilder zu 
den Themen Freiraum und Mobilität durch bgmr Landschaftsarchitekten und die Kooperation 
White Octopus und Buro Happold ergänzt. 

Ziele
Das Areal des Fördergebietes Bahnstadt (82 ha) wird im Zusammenhang mit dem näheren 
Verflechtungsraum (300 ha) und im Kontext mit angrenzenden Stadtquartieren betrachtet. 
Dabei werden sowohl die Lage im städtischen Gefüge als auch die städtebaulichen Bezüge 
zur Innenstadt Braunschweigs herausgearbeitet. 

Städtebau
Eine wesentliche Zielstellung ist, diesen neuen Stadtteil im städtischen Kontext zu 
entwickeln. Dazu gehört, die vielen Mosaikstücke unterschiedlich genutzter Bereiche in einen 
Zusammenhang einzubinden und die Bahnstadt als einen deutlich erkennbaren Stadtteil mit 
eigenständiger Identität zu entwickeln. Hierbei werden gezielt Stadteingänge in Form 
architektonischer Hochpunkte platziert. Die industrielle, produktive Prägung, wie auch die 
durch die Bahn geformte Identität des Ortes, sollen gewahrt bleiben und einzelne 
Subquartiere sollen einen jeweils eigenständigen Charakter ausbilden und über attraktiv 
gestaltete Wegeverbindungen miteinander vernetzt werden. Insgesamt soll sich die 
Bahnstadt mit einer hohen urbanen Dichte entwickeln, die eine Vielfalt an Nutzungen zulässt. 
Soziale und integrative Einrichtungen im Quartier sollen gestärkt werden und die bestehende 
Kulturszene soll sich weiterentwickeln. 

Freiraum und Klima
Klimaschutz soll sich auf allen Ebenen der Planung abbilden und die Bahnstadt soll 
entsprechend den aktuellen Anforderungen des Klimawandels geplant werden. Auf den 
Freiraum bezogen bedeutet das eine ressourceneffiziente Regenwassernutzung zur 
Vermeidung urbaner Hitzeinseln durch das Prinzip der Schwammstadt. 

Unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen urbanen Umfeldes ist für das zukünftige 
Stadtklima eine Sicherung der vorhandenen regionalen Kaltluftleitbahnen und lokalen 
Kaltluftströmungen für die Belüftung und Kühlung zukünftiger Wohn- und Arbeitsbereiche 
wichtig. Angestrebt wird auch eine sinnvolle Überlagerung und Verknüpfung verschiedener 
Funktionen des Stadtgrüns (Multicodierung), die die vielfältigen, unterschiedlichen und 
mehrdimensionalen Interessen und Anforderungen an Freiräume berücksichtigen. So 
können begrünte Dächer auch zur Energieerzeugung und als Habitat für Tiere dienen oder 
ein öffentlicher Park bei Starkregenereignissen als Retentionsbecken.

In Straßenräumen (Bestand + Neubau) werden unter anderem Maßnahmen gefördert, die 
eine Rückhaltung und pflanzenverfügbare Speicherung auch über länger anhaltende 
Trockenperioden ermöglichen. Ausgewählte Straßen werden als Notwasserwege für eine 
schadlose Abführung von Starkregenereignissen qualifiziert.

Die Zielsetzungen im Bereich Klima erstrecken sich sowohl auf die Minimierung des 
Klimawandels durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Treibhausgasen (Klimaschutz) als 
auch auf die Anpassung an die nicht mehr zu verhindernden Auswirkungen des 
Klimawandels (Klimaanpassung).

Mobilität
Die Bahnstadt kann mit einem klimaneutralen Mobilitätskonzept einen wichtigen Beitrag für 
die Einhaltung von Braunschweigs Klimazielen leisten. Mit der Umsetzung der „15-Minuten-
Stadt“ und sinnvoll platzierten Quartiersgaragen und Mobilitätshubs hat das Areal die 
Chance eine selbstbewusste Mobilitätskultur auszuprägen, die ihrem eigenen 
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Nachhaltigkeitsanspruch in einer lebenswerten Stadt genügt. 

Finanzierung
 Die Umsetzung der in der Rahmenplanung dargestellten Maßnahmen erfolgt unter 
Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage und in Abhängigkeit der Beschlüsse des 
integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK). Im Zuge der Projektentwicklung wird das IEK auf 
Basis der Rahmenplanung fortgeschrieben. Für Maßnahmen außerhalb des Fördergebietes 
wird insbesondere zu der Finanzierung ein gesonderter Beschluss herbeigeführt.

Fazit
Als menschenzentrierter Stadtraum mit starker Nutzungsmischung und hoher Aufenthalts- 
und Freiraumqualität sowie einer zukunftsorientierten Mobilität hat die Bahnstadt das 
Potenzial, Menschen anzuziehen, die hier gerne leben und arbeiten.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Masterplan M 1:5000 (Teil C)
Anlage 2: baulich-räumliches Konzept M 1:5000 (Teil C)
Anlage 3: Verkehrskonzept MIV M 1:5000 (Teil C)
Anlage 4: Verkehrskonzept ÖPNV M 1:5000 (Teil C)
Anlage 5: Freiraumkonzept M 1:5000 (Teil C)
Anlage 6: Booklet mit erläuternden Texten und Grafiken (Teil C)

Alle Dokumente zur Rahmenplanung (zu beschließende Anlagen 1 - 6, sowie erläuternde 
Unterlagen: Grundlagenermittlung inkl. Analyse (Teil A), Entwicklungsstrategie inkl. Analyse 
(Teil B), Nutzungsbeispiel M 1:2500 (Teil C)) befinden sich auf der Bahnstadt Website 
unter https://www.braunschweig.de/leben/stadtplanung_bauen/bahnstadt/planung/rahmenpla
nung.php.
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19183
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Regelung 
von Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt 
Braunschweig (Straßenreinigungsverordnung)
Organisationseinheit:
Dezernat III 
0660 Referat Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft

Datum:
02.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 06.09.2022 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

06.09.2022 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (Anhörung) 07.09.2022 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (Anhörung) 08.09.2022 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue 
(Anhörung)

03.11.2022 Ö

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 08.11.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.11.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 22.11.2022 Ö

Beschluss:
„Die als Anlage 1 beigefügte Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Regelung von Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 
(Straßenreinigungsverordnung) wird beschlossen.“

Sachverhalt:
Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Absatz 1 Nr. 5 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm 
handelt es sich bei der Vorlage um einen Verordnungsbeschluss für den der Rat der Stadt 
Braunschweig beschlusszuständig ist.

Allgemeine Erläuterungen:
Die Straßenreinigungsverordnung regelt den Umfang der Reinigungspflichten in der Stadt 
Braunschweig. Insbesondere sind dort die Reinigungsklassen festgelegt, die bestimmen in 
welcher Häufigkeit die Straßen im Stadtgebiet zu reinigen sind. Zudem werden die 
Winterdienstpflichten der Anlieger definiert.

Zur Straßenreinigungsverordnung besteht als Anlage das Straßenverzeichnis, in dem die 
Straßen (Wege und Plätze) verschiedenen Reinigungsklassen zugeordnet werden. Zur 
Straße gehören Fahrbahnen, Gehwege, Radwege und öffentliche Parkplätze. Aus der 
Reinigungsklasse ergibt sich die Häufigkeit der zu leistenden Reinigungen (§ 4).

In den allgemeinen Reinigungsklassen I bis V werden die Reinigungen mit regelmäßigen 
Rhythmen durchgeführt. Der Übertragungsvermerk „Ü“ hat bei diesen Reinigungsklassen zur 
Folge, dass die gesamte Straßenreinigung bis zur Straßenmitte (inkl. Fahrbahn) auf die 
Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen ist. Dies bedeutet, dass in diesen 
Straßen keine Gebühr für die Reinigung erhoben wird. 
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In der Innenstadt gelten die besonderen Reinigungsklassen 11 bis 29 in denen die 
Reinigungshäufigkeit mit der Anzahl der Reinigungen pro Jahr angegeben wird. Die ALBA 
Braunschweig GmbH (ALBA) führt diese entsprechend der Vorgabe aus der 
Straßenreinigungsverordnung nach Bedarf durch. Bei Straßen mit einem „W“-Vermerk wird 
durch ALBA ein Winterdienst auf Gehwegen erbracht, der über die Verpflichtungen der 
Anlieger hinausgeht.

Die Festlegung der Reinigungsklassen orientiert sich am Grad der zu erwartenden 
Verschmutzung. Diese ergibt sich vor allem aus der Verkehrsbelastung, Einwohnerdichte, 
Infrastruktur (Supermärkte und ähnliche Anziehungspunkte), Vegetation (insbes. Bäume) 
und der ggf. notwendigen Papierkörbe.

Falls eine komplette Übertragung der Reinigung an die Anlieger erfolgen soll, müssen 
folgende Kriterien erfüllt sein: Geringer Verschmutzungsgrad, geringe Verkehrsbelastung 
(Anlieger dürfen bei der Reinigung nicht durch den Verkehr gefährdet sein), kein ÖPNV.

Änderungen in der Anlage Straßenverzeichnis:
Eine Anpassung des Straßenverzeichnisses (Anlage 1) erfolgt turnusmäßig aufgrund 
verschiedener Aspekte:
- Neu gewidmete Straßen
- Änderungsvorschläge von städtischen Organisationseinheiten und Bürgern (nach 

Prüfung)
- Geänderte Straßenverhältnisse aufgrund von Neugestaltungen und Umbauten
- Veränderungen bei den Ortsdurchfahrtsgrenzen
- Korrektur von ungenauen bzw. fehlerhaften Beschreibungen von Straßenbereichen
- Redaktionelle Änderungen bei den Straßenabschnittsbezeichnungen

Die Vorschläge wurden mit ALBA abgestimmt.

In der Anlage 2 sind die beabsichtigten Änderungen der Anlage Straßenverzeichnis nach 
Stadtbezirken sortiert und einzeln erläutert.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Änderung Straßenreinigungsverordnung
Anlage 2: Erläuterung der Änderungen des Straßenverzeichnisses)
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Anlage 1 
Sechste Verordnung zur Änderung der  

Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der  
Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 

(Straßenreinigungsverordnung) 
vom 22. November 2022 

 
 

Aufgrund des § 52 des Nds. Straßengesetzes in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. 
GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBl. S. 911) und 
der §§ 1 und 55 des Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung vom 19. Januar 
2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2019 (Nds. GVBl.  
S. 428) hat der Rat der Stadt Braunschweig folgende Änderung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 
(Straßenreinigungsverordnung) vom 17. November 2015 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig  
Nr. 16 vom 16. Dezember 2015, S. 85), in der Fassung der Fünften Änderungsverordnung vom  
21. Dezember 2021 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 15 vom 28. Dezember 2021, S. 67) 
wird wie folgt geändert: 

 
Das Straßenverzeichnis als Anlage zur Straßenreinigungsverordnung wird gemäß der folgenden  
Tabelle geändert: 
 

 Straßenname  Rei-
ni-
gung
sklas
se 

Rei-
ni-
gun
g 
übe
rtra-
gen 
auf 
An-
lie-
ger 
= Ü 

Ver-
bin-
dun
gsw
eg = 
(V) 
Win-
ter-
dien
st = 
(W) 

Bisher Am Wendenwehr  II   

Neu Am Wendenwehr  III   

Bisher Eckener Straße 
von Lilienthalplatz bis  
Abknickung nach  
Osten 

III  
 

Neu Eckener Straße 
von Lilienthalplatz bis 
60 m südlich des  
Kreisels 

III  
 

Bisher Hamburger Straße 
von Rebenring bis 
Siegfriedstraße 

II  
 

Bisher Hamburger Straße 
von Siegfriedstraße 
bis Gifhorner Straße 

III  
 

Neu Hamburger Straße  II   

Neu Hirschbergstraße Öffentlicher Parkplatz IV   

Bisher Leipziger Straße 
vom Kreisel bis 
Grundstück  
Nr. 244 

IV  
 

Neu Leipziger Straße 
vom Kreisel Alte 
Leipziger Straße bis 
Kreisel Wendeschleife 

IV  
 

Neu Löwenstieg  IV Ü  
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Bisher Mitgaustraße  IV Ü  

Neu Mitgaustraße  IV   

Bisher Neudammstraße 
von Hohkamp bis  
einschl. Grundstück  
Samlandstraße 8 

IV   

Neu Neudammstraße 
von Hohkamp bis  
einschl. Grundstück  
Nr. 112 

IV   

 
 

Artikel II  

  

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.  

  

Braunschweig, den … Dezember 2022  

  

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister  

I. V.  

  

  

  

Leuer 

Stadtbaurat 

  

  

  

Vorstehende Verordnung wird hiermit bekannt gemacht.  

  

Braunschweig, den … Dezember 2022  

  

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister  

I. V.  

  

  

  

Leuer   

Stadtbaurat  
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Anlage 2 

 
Erläuterungen der Änderungen des Straßenverzeichnisses: 
 
 
Stadtbezirksrat 112 Wabe-Schunter-Beberbach: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Eckener Straße 
von Lilienthalplatz bis  
Abknickung nach Osten 

III   

Neu  Eckener Straße 
von Lilienthalplatz bis 60 m 
südlich des  
Kreisels 

III 
Die Ortsdurchfahrtsgrenze wurde 
verlegt. 

Durch die Verlegung der Ortsdurch-
fahrtsgrenze, wird ein kürzerer Be-
reich für die Zahlung der Gebühren 
herangezogen. 

 
 
Stadtbezirksrat 130 Mitte: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Neu Löwenstieg  IV Ü 

Neu gebaut und gewidmet. Die 
Reinigung und der Winterdienst 
sind durch die Anlieger sicherzu-
stellen. 

Keine 
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Stadtbezirk 211 Braunschweig Süd 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Neu Hirschbergstraße Öffentlicher Parkplatz IV  

Der Parkplatz wurde inzwischen ge-
widmet. Parkplätze werden grund-
sätzlich durch die Stadt gereinigt. Die 
Anlieger bezahlen bereits für die 
Straßen im Umfeld Gebühren, so-
dass die zusätzliche Belastung ver-
hältnismäßig klein ausfällt. Dafür ent-
fällt die Reinigungspflicht der Anlie-
ger für den Parkplatz, die zurzeit 
ohne eine Regelung in der Straßen-
reinigungsverordnung auf Grund der 
erfolgten Widmung besteht. 

Es sind die Gebühren der RKL IV 
(aktuell 0,37 € je Monat und 
Frontmeter).zu zahlen. 

Bisher Leipziger Straße 
vom Kreisel bis Grundstück  
Nr. 244 

IV   

Neu Leipziger Straße 
vom Kreisel Alte Leipziger 
Straße bis Kreisel  
Wendeschleife 

IV 
Die Ortsdurchfahrtsgrenze wurde 
verlegt. 

Da der Bereich, in dem die Stra-
ßenreinigung stattfindet länger 
geworden ist, haben die Anlieger 
in diesem Bereich die Gebühr 
der RKL IV zu zahlen (aktuell 
0,37 € je Monat und Frontmeter). 

 
 
Stadtbezirksrat 321 Lehndorf-Watenbüttel: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Neudammstraße 
von Hohkamp bis einschl. 
Grundstück  
Samlandstraße 8 

IV    

Neu Neudammstraße 
von Hohkamp bis einschl. 
Grundstück Nr. 112 

IV 
Die Ortsdurchfahrtsgrenze wurde ver-
legt. 

Da der Bereich, wo die Straßenrei-
nigung stattfindet länger geworden 
ist, haben die Anlieger in diesem 
Bereich die Gebühr der RKL IV zu 
zahlen (aktuell 0,37 € je  
Monat und Frontmeter). 
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Seite 3 von 3 
 

Stadtbezirksrat 330 Nordstadt-Schunteraue: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Am Wendenwehr  II   

Neu Am Wendenwehr  III 

Nach dem letzten Umbau und der 
Sperrung für den Durchfahrtsverkehr 
findet dort kein wesentlicher KfZ-
Verkehr mehr statt. Daher ist eine 
weniger häufigere Reinigung  
ausreichend. 

Die Anlieger zahlen statt der Gebühr 
der RK II (aktuell 1,49 € je Monat 
und Frontmeter) nun die Gebühr der 
RK III (0,75 € je Monat und Front-
meter). 

Bisher Hamburger Straße 
von Rebenring bis  
Siegfriedstraße 

II   

Bisher Hamburger Straße 
von Siegfriedstraße bis  
Gifhorner Straße 

III   

Neu Hamburger Straße  II 

Die Aufteilung der Reinigungsklas-
sen ist nicht nachvollziehbar. Der 
Verkehr und der Baumbestand erfor-
dern die Einstufung in die höhere 
Reinigungsklasse. Diese gilt bereits 
für den längeren Bereich der Straße. 

Die Anlieger zahlen statt der Gebühr 
der RK III (aktuell 075 € je Monat 
und Frontmeter) nun die Gebühr der 
RK II (1,49 € je Monat und Frontme-
ter). 

Bisher Mitgaustraße  IV Ü   

Neu Mitgaustraße  IV 

Nach Fertigstellung vieler Wohnein-
heiten und der  
Zunahme des  
Verkehrs in dem Gebiet, ist es den 
Anliegern nicht mehr zumutbar, die 
Fahrbahn ohne Gefährdung zu reini-
gen. 

Die Gebühren für die RKL IV  
(aktuell 0,37 € je Monat und Front- 
meter) sind zu zahlen. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19328
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Oberbauform für die Gleissanierung Europaplatz bis John-F.-
Kennedy-Platz
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
02.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 06.09.2022 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 13.09.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.09.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.09.2022 Ö

Beschluss:

„Für die Sanierung der Gleisanlagen zwischen dem Europaplatz und dem John-F.- Kennedy-
Platz wird die Gleisoberbauform Rasengleis beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 3 Satz 1 NKomVG. Der Rat 
hat in seiner Sitzung am 08.05.2012 folgenden Vorbehaltsbeschluss gefasst:

„Bei Neubauten oder grundlegenden Sanierungen von Stadtbahnstrecken mit eigenem 
Gleiskörper entscheidet der Rat in jedem Einzelfall darüber, ob die Strecke als Rasengleis, 
eingepflastert oder als Schottergleis ausgeführt wird. Vor der Entscheidung sind die Kosten 
und die Zuschussfähigkeit zu ermitteln.“

Sachverhalt

Die Braunschweiger Verkehrs GmbH (BSVG) hat sich an die Stadt gewandt und um die 
Herbeiführung eines Ratsbeschlusses zur Wahl des Gleisoberbaus für die Sanierung der 
Gleisanlagen zwischen dem Europaplatz und dem John-F.- Kennedy-Platz gebeten.

Die BSVG sieht vor, auf den auch vom MIV befahrenen Flächen (Gleisüberfahrten) und im 
Bereich der auch vom Bus genutzten Strecke in jedem Fall einen festen Belag zu bauen.

Die BSVG hat die Kosten aller grundsätzlich infrage kommender Oberbauformen ermittelt 
(siehe Anlage).

Die Verwaltung und die BSVG halten gleichermaßen in diesem Bereich aus Gründen des 
Klima-schutzes und der Klimafolgeanpassung den Bau eines Rasengleises für angezeigt. 
Die Innenstadt ist weitgehend bebaut und überhitzt im Sommer. In diesem Stadtraum sollte 
zur Kühlung und für den Wasserhaushalt der Bau von Rasengleisen genutzt werden, 
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zusätzliches Grün zu schaffen. Zudem sind Schottergleise in diesem Innenstadtbereich 
gestalterisch unangemessen.

Lediglich die im Vergleich zu einem Schottergleis höheren Kosten sprechen gegen ein 
Rasengleis.

Die BSVG hat bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) die Förderung der 
Baumaßnahme mit einem Rasengleis beantragt, über die aber noch nicht entschieden 
wurde.

Realisierung und Finanzierung 

Die Sanierung der Gleisanlagen muss im nächsten Jahr erfolgen, da sonst aufgrund 
verschlissener Schienen eine Streckenstilllegung erforderlich würde. Die Kosten für die 
Variante Rasengleis betragen ca. 4,3 Mio. Euro.

Die Finanzierung der Schienensanierung mit Rasengleis wird im Wirtschaftsplan 2023 der 
BSVG abgebildet. Grundsätzlich sind bereits Mittel für die genannte Gleissanierung im 
Wirtschaftsplan 2022 der BSVG veranschlagt (Planungskosten in 2022, Baukosten in 2023). 
Zudem hat die BSVG bereits eine Handlungsermächtigung zur Vergabe der Aufträge für die 
genannte Gleissanierung im Jahr 2022 in Vorgriff auf die Wirtschaftsplanung 2023 erhalten 
(siehe Drucksache 21-17322). Die Kosten sind im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2023 zu 
aktualisieren.

Leuer

Anlage/n:
Lagepläne, Kostenvergleich Oberbauvarianten
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Europaplatz

Kalenwall

Bauanfang

Bauanfang

Gleiserneuerung
Europaplatz bis John-F.-Kennedy-Platz
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A b s e n d e r :

Gruppe BIBS / DIE LINKE.  im 
Stadtbezirksrat 130

22-19359
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Müllproblem im Bebelhof?
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.08.2022

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 06.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Bewohner:innen des Bebelhofes beschweren sich über einen insgesamt ungepflegten 
Zustand, Schmutz auf Straßen und Wegen sowie eine starke „Vermüllung“ in ihrem 
Wohnviertel. 

Als Beispiel genannt wurde der öffentliche, kleine Parkplatz am Ende der Hans-Porner-
Straße an der Einmündung in die Salzdahlumer Straße. Der Platz würde zu selten gereinigt, 
die dort befindliche Bank sei oft beinahe zugewachsen und der Mülleimer daneben würde 
ständig überquellen, da Kund:innen eines nahen Imbisses dort gern ihr Essen verzehren.
 
Insgesamt lassen Reinigung und Müllbeseitigung zu wünschen übrig. Müll würde teilweise 
neben den Tonnen abgestellt.

Ein spezielles Problem besteht in der Borsigstraße: Hier stehen ständig „entsorgte“ 
Farbeimer auf dem Gehweg entlang des Lidl-Parkplatzes und stellen eine Gefahr z. B. für 
spielende Kinder dar.

Laut Straßenreinigungsverordnung der Stadt Braunschweig sind alle Straßen des 
Bebelhofes in Reinigungsklasse IV eingestuft und müssten somit einmal in zwei Wochen 
gereinigt werden. Ausnahmen bilden die Straßenabschnitte im südwestlichen Bereich zur 
Salzdahlumer Straße hin, deren Reinigung auf die Anlieger:innen übertragen ist. 

Wir stellen die folgenden Fragen:

1. Ist die oben beschriebene Situation der Verwaltung bekannt und wenn ja, welche 
Gründe sieht die Verwaltung dafür?

2. Unter welchen Umständen wäre es möglich, die Frequenz der Leerungen der 
Mülleimer/-tonnen zu erhöhen bzw. besonders verschmutzte Straßen und Plätze in 
der Reinigungsklasse „hochzustufen“?

3. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, dem Farbeimer-Problem beizukommen?

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19359-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Müllproblem im Bebelhof?
Organisationseinheit:
Dezernat III 
0660 Referat Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft

Datum:
05.09.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis) 06.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Gruppe BIBS / DIE LINKE. im StbzR 130 vom 24. August 2022 nimmt die 
Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.:

Am gleichen Tag der Anfrage hat ein Ortstermin stattgefunden. Die dargestellte 
Situation kann nur teilweise (im Hinblick auf die Farbeimer-Thematik, siehe Frage 3) 
aus Sicht der Verwaltung bestätigt werden. 

Die ALBA Braunschweig GmbH (ALBA) reinigt und leert auftragsgemäß und 
satzungskonform. 

Bei sämtlichen angefahrenen Straßen und Stellen waren zum Ortstermin (außer 3 
abgestellte Taschen an den Alttextilcontainern an der Borsigstraße) keine weiteren 
hinzu gestellten Abfälle zu erkennen. 

Bezüglich der beiden Bänke Hans-Porner-Straße / Salzdahlumer Straße ist 
festzustellen, dass der Platz und die Bänke grundsätzlich sauber und nutzbar waren. 
Zudem war im Papierkorb noch viel Platz für weitere Abfälle. Ein „Freischneiden“ war 
zum Zeitpunkt des Besuchs keineswegs angemessen. Auf dem Platz war allerdings 
aufgrund der langen Trockenheit verfrüht abgeworfenes Laub zu sehen. 

Die Verwaltung wird die Situation zum Bebelhof weiter im Blick haben.

Zu 2.:

Die Erhöhung des Behältervolumens für Rest- und Bioabfall ist jederzeit möglich. Es 
können sowohl die Behältergrößen angepasst werden, als auch die 
Leerungshäufigkeiten der Großbehälter ab 550 Liter erhöht werden. Die Eigentümer 
der Grundstücke können bedarfsgerechte Änderungen individuell beantragen.

Die Reinigungsklassen der Straßenreinigung richten sich nach dem Grad der zu 
erwartenden Verschmutzung der jeweiligen Straße. Diese werden insbesondere über 
den Baumbestand, die Stärke des Verkehrs (KfZ, Radfahrer, Fußgänger) und die 
Einwohnerdichte ermittelt.

Für die Erhöhung von Reinigungsklassen müssten sich also die o. g. Kriterien 
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deutlich verändert haben. Aufgrund der wiederkehrenden und aktuell 
anlassbezogenen Beurteilung, sieht die Verwaltung derzeit keine Veranlassung die 
Reinigungsklassen im Bebelhof zu verändern. 

Die Leerungshäufigkeit der Papierkörbe folgt der Festlegung der Reinigungsklasse. 
In beiden Fällen würde mit einer Verstärkung der Leerungs- bzw. Reinigungsleistung 
eine Erhöhung der Gebühren bedeuten.

Zu 3.: 

Es ist der Verwaltung bekannt, dass zusätzlich zu den regulären Terminen des 
Schadstoffmobils an der Abgabestelle Bebelhof – Borsigstraße häufiger Farbeimer 
abgestellt werden. 

Bei den illegalen Abfallabstellungen auf dem Gehweg handelt es sich nicht um ein 
Service-Defizit. Es stehen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Entsorgung zur 
Verfügung (Schadstoffmobilstandorte + zwei feste Standorte/Wertstoffhöfe zur 
Abgabe). Zudem gibt ALBA zum Thema Schadstoffentsorgung/-abgabe eindeutige 
Hinweise über den Kundenservice, den Abfallratgeber und über die Website. 

Auf der Website heißt es : 
„Schützen Sie die Umwelt! Das Abstellen von Schadstoffen und Abfällen ist verboten! 
Schadstoffe dürfen nur direkt an das Personal des Schadstoffmobils übergeben 
werden! Andere Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 
Schadstoffe sind für die Umwelt und speziell für spielende Kinder aber auch für Tiere 
eine erhebliche Gefahr. Deshalb wird jede Zuwiderhandlung verfolgt. 
Zuwiderhandlungen werden mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet oder 
können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Helfen auch Sie mit, 
Schäden für die Umwelt zu verhindern. Für Hinweise an die ALBA Braunschweig 
GmbH, die zur Täterermittlung führen, wird eine Belohnung von 50 Euro gezahlt.“

Des Weiteren fahren die Mitarbeiter der Sondereinsatzgruppe (ALBA) die Stelle zur 
Kontrolle und Reinigung bereits wöchentlich an.

Nach Auswertung der Verwaltung kann festgehalten werden: Es handelt sich 
vielmehr um die mangelnde Bereitschaft einzelner Menschen, ihren Abfall am 
angebotenen Termin bzw. Ort abzugeben. 

Aufgrund der abgestellten Farbeimer wurde die ALBA wurde informiert, damit die 
Verschmutzung zeitnah entfernt werden kann. 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass auch die Bürgerinnen und Bürger ALBA 
problemlos von solchen Missständen informieren können. Alternativ können auch 
Verschmutzungen beim städtischen Ideen- und Beschwerdemanagement 
(https://www.mitreden.braunschweig.de/node/1358) gemeldet werden.

Der Zentrale Ordnungsdienst wird parallel mit dieser Mitteilung gebeten, dort verstärkt zu 
bestreifen und die Straftaten gegebenenfalls anzuzeigen. 

Weichsler
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A b s e n d e r :

Gruppe BIBS / DIE LINKE.  im 
Stadtbezirksrat 130

22-19357
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Geschwindigkeitsbeschränkung Salzdahlumer Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.08.2022

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 06.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Da die Salzdahlumer Straße im Bereich der Einmündung Schefflerstraße als 
Unfallhäufungsstelle identifiziert worden war, wurde vor etwa 1 1/2 Jahren zwischen der A 39 
und der Holzmindener Straße stadteinwärts die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 
30 km/h beschränkt. 

Anwohner:innen berichten, dass sich bei weitem nicht alle Fahrzeugführenden an diese 
Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Zudem herrscht Unverständnis darüber, dass die 
Beschränkung noch vor der dichten Wohnbebauung im Osten der Straße wieder aufgehoben 
wird. Hinzu kommt, dass insbesondere in den Abendstunden der Sommermonate eine starke 
Lärmbelastung durch so genannte Poser wahrgenommen wird.

Deshalb stellen wir folgende Fragen:

1. Wurde die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung durch Messungen 
kontrolliert und falls ja, mit welchen Ergebnissen?

2. Wurden seit der Installation der Tempo-30-Beschilderung in diesem Bereich weitere 
Unfälle registriert?

3. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, die Tempo-30-Zone bis zur Einmündung 
Borsigstraße zu verlängern und so die Lärmbelastung für die direkten 
Anwohner:innen zu verringern?

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Gruppe BIBS / DIE LINKE.  im 
Stadtbezirksrat 130

22-19332
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Situation für Radverkehr Einmündung 
Münzstraße/Waisenhausdamm/Friedrich-Wilhelm-Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
22.08.2022

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 06.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Die Münzstraße ist für Radfahrende in beide Richtungen freigegeben. Aber an der 
genannten Kreuzung ist die Vorfahrtsregelung und auch die Wegführung für Radfahrende 
völlig unübersichtlich:

Wer von der Friedrich-Wilhelm-Straße kommend in die Münzstraße fahren will, muss die 
Busspur nehmen.

Wer aber aus der Münzstraße in die Friedrich-Wilhelm-Straße fahren will, soll laut kaum 
erkennbarem Piktogramm nicht über die Busspur, sondern zwischen den 
Straßenbahnschienen in diese einfahren. Der Bus hat laut Verkehrsregeln dabei zunächst 
Vorfahrt. Hält dort aber bereits ein Bus, ist das Piktogramm gar nicht erkennbar. Eine 
Einfahrt in die Friedrich-Wilhelm-Straße ist zudem aufgrund der Schienen alles andere als 
komfortabel.

Der Radverkehr aus Richtung Waisenhausdamm mit der Absicht, in die Friedrich-Wilhelm-
Straße einzufahren, steht vor einer gänzlich unübersichtlichen Situation.

Hier ist eine Neuordnung dringend notwendig.

Deshalb zunächst unsere Fragen:

1. Wie schätzt die Verwaltung die Situation für Radfahrende an dieser Stelle ein?

2. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung zur Verbesserung der Verkehrssituation?

Anlagen:
keine
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A b s e n d e r :

Gruppe BIBS / DIE LINKE.  im 
Stadtbezirksrat 130

22-19331
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Situation für Radfahrende in der Sonnenstraße/Güldenstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
22.08.2022

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 06.09.2022 Ö

Sachverhalt:

In der Sonnenstraße gibt es ab der Kreuzung Güldenstraße stadtauswärts auf beiden Seiten 
einen Radweg, der seit Jahren aus der Benutzungspflicht genommen worden ist und Am 
Hohen Tore stadtauswärts als Parkstreifen für PKW genutzt wird. 

Durch einen gemeinsamen Antrag der Stadtbezirke Mitte und Westliches Ringgebiet hat die 
Linke es geschafft, dass auf der Straße Schilder aufgestellt wurden, die auf das Recht der 
Radfahrenden auf der Straße zu fahren, verweisen. 

Dennoch kommt es immer wieder zu Konflikten, da Autofahrer:innen der Meinung sind, dass 
Radfahrer:innen den Radweg nutzen müssten.

Nach der Sanierung der Sonnenstraße sind nun neu auf der Fahrbahn an der Kreuzung 
Güldenstraße Radwegeführungen aufgebracht worden, die dem Autofahrer suggerieren, 
dass es beidseitig einen benutzungspflichtigen Radweg gäbe.

Bereits vor Jahren wurde versprochen, dass diese Einzeichnungen nicht mehr erfolgen 
sollen, da die Radwege in einem unzumutbaren Zustand sind.

Deshalb unsere Frage: 

Wie ist die nun vorhandene, durch die Neumarkierungen deutlich erkennbare Wegeführung 
durch Radfahrende zu verstehen?
 

Anlagen:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-19331-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Situation für Radfahrende in der Sonnenstraße/Güldenstraße
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
30.08.2022

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis) 06.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion BIBS/DIE LINKE. vom 22. August 2022 nimmt die Verwaltung wie 
folgt Stellung:

Zu Frage 1:

VwV-StVO zu § 9 Abs. 2 II lautet: „Im Fall von Radverkehrsanlagen im Zuge von 
Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) und an Kreuzungen oder Einmündungen mit 
vorfahrtgebendem Zeichen 301 sind Radwegefurten stets zu markieren. Sie dürfen nicht 
markiert werden an Kreuzungen und Einmündungen, wo dem Radverkehr durch Zeichen 
205 eine Wartepflicht auferlegt wird. Die Sätze 1 und 2 kommen inhaltlich auch zur 
Anwendung, wenn im Zuge einer Vorfahrtstraße ein Gehweg zur Benutzung durch den 
Radverkehr freigegeben ist.“

Da der bauliche Radweg in der Sonnenstraße im Zuge einer Vorfahrtsstraße liegt und die 
Benutzung durch den Radverkehr möglich ist, ist an den Einmündungen eine Furt zu 
markieren.

Grundsätzlich ist ein baulich vorhandener Radweg ohne weitere Beschilderung, wie an der 
Sonnenstraße, nicht benutzungspflichtig. Die Radfahrenden dürfen den Radweg nutzen oder 
auf der Fahrbahn fahren. 

Vom Altstadtmarkt kommend wird der Radverkehr ohne eigene Radverkehrsanlage geführt, 
zudem gibt es hier keine separate Signalisierung für den Radverkehr über die Güldenstraße. 
Die Markierung der nördlichen Radwegefurt kann entfallen, dies wird veranlasst.

Die Verkehrsführung in der Sonnenstraße und im Bereich Sonnenstraße/Güldenstraße wird 
aktuell mit dem Fokus Radverkehr neu geplant. Die Verwaltung wird den Stadtbezirksrat in 
bewährter Weise in die Planung einbinden.

Benscheidt

Anlage/n:
keine

TOP 12.4.1
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A b s e n d e r :

Frakt. B90/Grüne im Stadtbezirksrat 
130

22-18870
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Verkehrsberuhigende Maßnahmen am Ägidienmarkt
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.05.2022

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 07.06.2022 Ö

Sachverhalt:

Im Übergang von der Auguststraße zur Stobenstraße am Ägidienmarkt gilt zwar streckenbezogenes 
Tempo 30, jedoch sorgt die bauliche Gestaltung nicht dafür, dass die Geschwindigkeiten dort immer 
eingehalten werden. Für Fußgänger gibt es keine Ampel zur Überquerung der Straße.

1. Wie beurteilt die Verwaltung die verkehrliche Situation an der genannten Stelle?

2. Welche baulichen Maßnahmen (wie z.B. Aufpflasterungen oder Fahrbahnschwellen) wären aus 
Sicht der Verwaltung möglich um an dieser Stelle für eine reduzierte Geschwindigkeit zu sorgen?

2. Welche Kosten würden dabei entstehen (z.B. der Einsatz von je 4x4 Fahrbahnschwellen auf beiden 
Seiten der Straße vor dem Übergang)?

gez. Helge Böttcher

Anlagen:
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A b s e n d e r :

Frakt. B90/Grüne im Stadtbezirksrat 
130

22-18871
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Wie geht es weiter mit der Tennishalle auf der Sportanlage Rote 
Wiese?
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
25.05.2022

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 07.06.2022 Ö

Sachverhalt

Die Tennishalle auf der Sportanlage Rote Wiese ist augenscheinlich in keinem guten Zustand und seit 
dem 24.03.2022 gesperrt. 

1.) In welchem Zustand befindet sich die Halle?
2.) Ist die Halle überhaupt noch erhaltenswert?
3.) Welche Pläne/Potenziale gibt es bzgl. dieser Halle?

gez. Helge Böttcher

Anlagen:
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Tennishalle auf der Sportanlage Rote Wiese

TOP 12.6

173 von 174 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

22-18871-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Wie geht es weiter mit der Tennishalle auf der Sportanlage Rote 
Wiese?
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
26.08.2022

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis) 06.09.2022 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Grüne im Stadtbezirksrat 130 vom 25.05.2022 (22-
18871) wird wie folgt Stellung genommen:

zu Frage 1. :
Die Tennishalle weist statische Mängel im Bereich der Holzbalken und Binder auf und ist 
daher derzeit gesperrt. Gegenwärtig führen drei Gutachter der Fachkompetenzen Statik, 
Holz und Binder Untersuchungen durch. Die Ergebnisberichte dieser Gutachter werden für 
Juli 2022 erwartet und anschließend ausgewertet.

zu Fragen 2. und 3.:
Bezüglich des Erhaltungswertes und möglicher Planungen der vorhandenen Halle können 
erst nach Vorliegen der Gutachten Aussagen getroffen werden.

Loose

Anlage/n:
keine

TOP 12.6.1
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